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Beilage zu Nr . 1L3 - er Karlsruher Zeitung .
Donnerstag , 14 . Mai 1885 .

Das Börsensteuer - Gesetz ,
wie es endgiltig vom Reichstag beschlossen worden ist , hat fol¬
genden Wortlaut :

Wir Wilhelm , von Gottes Gnaden Deutscher Kaiser , König
von Preußen u . s . w . , verordnen im Namen des Reichs , nach
erfolgter Zustimmung des Bundesraths und des Reichstags ,
was folgt :

Artikel I .
In dem Gesetz betreffend die Erhebung von Reichs -Stempel¬

abgaben vom 1 . Juli 1881 (Reichs - Gesetzblatt Seite 185) treten
an die Stelle von 88 1 , 6 bis 11 , nebst Ueberschrift derselben ,
21 , 23 Absatz 2, 27, 30 Absatz 1 und der Tarifnmnmer 4, sowie
hinter 88 22 , 23 und 28 folgende Bestimmungen :

8 1 . Die in dem anliegenden Tarif unter 1 , 2,3 und 5 be¬
zeichnten Urkunden und die daselbst unter 4 bezeichnten Ge¬
schäfte unterliegen den daselbst bezeichnten Abgaben nach Maß¬
gabe der nachstehenden Bestimmungen :

II . Kauf - und sonstige Anschaffungsgeschäfte . (Tarif¬
nummer 4 .) 8 6 . Die unter Tarifnummer 4 angeordnete Abgabe
ist von allen im Jnlande abgeschlossenen Geschäften der bezeich¬
nten Art zu erheben . Im Auslande abgeschlossene Geschäfte
unterliegen der Abgabe , wenn beide Kontrahenten im Jnlande
wohnhaft sind ; ist nur der eine Kontrahent im Jnlande wohn¬
haft , so ist die Abgabe nur im halben Betrage zu entrichten . Bei
kaufmännischen Firmen entscheidet für die Frage des Wohnorts
der Sitz der Handelsniederlassung , welche das Geschäft abge¬
schlossen hat . Als im Auslande abgeschlossen gelten auch solche
Geschäfte , welche durch briefliche oder telegraphische Korrespondenz
zwischen einem Orte des Inlandes und einem Orte des Aus¬
landes zu Stande gekommen sind.

8 7 . Bedingte Geschäfte gelten in Betreff der Abgabepflicht
als unbedingte . Ist einem Kontrahenten ein Wahlrecht einge¬
räumt oder die Befugniß , innerhalb bestimmter Grenzen den
Umfang der Lieferung zu bestimmen » so wird die Abgabe nach
dem höchstmöglichen Werth des Gegenstandes des Geschäfts be¬
rechnet . Jede Verabredung , durch welche die Erfüllung des Ge¬
schäfts unter veränderten Vertragsbestimmungen oder gegen Ent¬
gelt unter denselben Vertragsbestimmungen auf einen spätem
Termin verschoben wird , gilt als neues abgabepflichtiges Geschäft .
Ist das Geschäft von einem Kommissionär (Art . 360 des Handels¬
gesetzbuchs) abgeschlossen, so ist die Abgabe sowohl für das Ge¬
schäft zwischen dem Kommissionär und dem Dritten , als auch
für das Abwicklungsgeschäft zwischen dem Kommissionär und
dem Komittenten zu entrichten , sofern nicht die Bestimmung
des 8 11 » . Absatz 2 eintritt . Geschäfte , welche vorbehaltlich der
Aufgabe ( „ an Aufgabe "

) abgeschlossen werden , sind abgabepflichtig .
Die Bezeichnung des definitiven Gegenkontrahenten (die Auf¬
gabe ) ist steuerfrei , wenn dieselbe spätestens am folgenden Werk¬
tage gemacht wird ; wird dieselbe später gemacht , so gilt es als
§in neues abgabepflichtiges Geschäft .

8 8. Werden zwischen denselben Kontrahenten an einem Tage
zu gleichen Vertragsbestimmungen mehrere Geschäfte über Gegen¬
stände derselben Art ohne Vermittler oder durch denselben Ver¬
mittler abgeschlossen, so gelten diese Geschäfte in Betreff der Be¬
steuerung als ein Geschäft .

8 9 . Zur Entrichtung der Abgabe ist zunächst verpflichtet:
1) wenn das Geschäft durch einen im Jnlande wohnhaften

Vermittler abgeschlossen ist, dieser, andernfalls :
2) wenn nur einer der Kontrahenten im Jnlande wohnhaft ist,

dieser, . ^ .3) wenn von den Kontrahenten nur der eine em im Jnlande
wohnhafter , nach Art . 28 des Handelsgesetzbuchs zur Führung
von Handelsbüchern verpflichteter Kaufmann ist, der letztere,

4) wenn es sich um das Abwicklungsgeschäft zwischen dem
Kommissionär und dem Komittenten handelt (8 7 Absatz 3), der
Kommissionär ,

5) in allen übrigen Fällen der Veräußerer .
Die im Jnlande wohnhaften Vermittler und die Kontrahenten

haften für die Abgabe als Gesammtschuldner , indessen ist bei
Geschäften . für welche die Abgabe nur im halben Betrage zu
entrichten ist (8 6 Absatz 2) , der nicht im Jnlande wohnhafte
Kontrahent für die Entrichtung der Abgabe nicht verhaftet . Der
Vermittler ist berechtigt , den Ersatz der entrichteten Abgabe von
jedem für die Abgabe verhafteten Kontrahenten zu fordern .

8 10 . Der zur Entrichtung der Abgabe zunächst Verpflichtete
hat über das abgabepflichtige Geschäft eine Schlußnote auszu -
stellen , welche den Namen und den Wohnort deS Vermittlers
und der Kontrahenten , den Gegenstand und die Bedingungen
deS Geschäfts , insbesondere den Preis , sowie die Zeit der Liefe¬
rung ergebe» muß . Die Unterschrift des Ausstellers ist nicht
erforderlich . Die Schlußnote ist doppelt auf einem vorher ge¬
stempelte « oder mit den erforderlichen Stempelmarken zu ver¬
sehenden Formular auszustellen , von dem je eine Hälfte für
jeden der beiden Kontrahenten bestimmt ist. Spätestens am
dritten Tage nach dem Tage des Geschäftsabschlusses bat der
Aussteller der Schlußnote die nicht für ihn bestimmte Hälfte der
letzter», wenn derselbe die Schlußnote aber als Vermittler aus¬
gestellt hat (§ 9 Ziffer 1), deren beide Hälften abzusenden . Ver¬
mittler haben die Absenkung und den verwendeten Stempelbe¬
trag in ihren Geschäftsbüchern zu vermerken . Der zur Entrich¬
tung der Abgabe zunächst Verpflichtete darf unversteuerte Schluß -
uoten über daS abgabepflichtige Geschäft nicht ausstellen und auS
der Hand geben.

8 11. Ist einem für die Entrichtung der Abgabe verhafteten
Kontrahenten (8 9 Absatz 2) eine zu niedrig versteuerte Schluß -
uote zugestellt worden , so hat derselbe binnen 14 Tagen nach
dem Tage deS Geschäftsabschlusses den fehlenden Stempelbetrag
auf der Schlußnote nachträglich zu verwenden ; ist einem solchen
Kontrahenten eine versteuerte Schlußnote überhaupt nicht zuge¬
gangen , so hat derselbe seinerseits binnen der bezeichneten Frist
nach Maßgabe der im § 10 Absatz 1 und 2 gegebenen Bestim¬
mungen zu verfahren . Sind bei einem durch einen Vermittler
abgeschlossenen Geschäfte (8 9 Ziffer 1) zwei derartige Kontra¬
henten betheiligt , so hat jeder von ihnen nur die Hälfte des auf
der zugestellten Schlußuote fehlenden Betrages nachträglich zu
verwenden , im Falle deS Nichteinganges der Schlußnote aber
du der von ihm auszustelleuden Schlußuote nur die Hälfte deS
tarifmäßigen Stempels zu verwenden . Die » ach den vorstehen¬
den Bestimmungen mangels deS Empfange - der Schlußnote
entrichtete Abgabe ist zurückzuerstatten » wenn nachgewiesen wird .

daß der zunächst Verpflichtete die ihm nach 8 10 obliegendenVerpflichtungen rechtzeitig erfüllt hat . Die Entscheidung erfolgtim Verwaltungswege .
8 11 a . Eine Schlußuote kann mehrere abgabepflichtige Ge¬

schäfte umfassen , insofern letztere demselben Steuersätze unter¬liegen und an demselben Tage und unter denselben Kontrahenten ,welche in gleicher Eigenschaft gehandelt habe» , abgeschlossen wor¬den sind . Die Abgabe ist in diesem Falle von bem Gesammt -
werth der Geschäfte zu berechnen. Wird bei Kommissionsge¬schäften für einen auswärtigen Kommittenten , welcher seinerseitsals Kommissionär eines Dritten handelt , die Schlußnote mitdem Zusatze „ in Kommission * ausgestellt , so bleibt das Abwick¬
lungsgeschäft zwischen ihm und seinem Kommittenten von der
Abgabe befreit , wenn er die Schlußnote spätestens am ersten
Werktage nach dem Empfang unter Beifügung des Namens sei¬nes Kommittenten an den letzteren absendet .

8 11 d. Die Schlußnoten stad nach der Zeitfolgc nummerirt fünfJahre lang aufzubewahren .
8 11 o. Ist bei dem Abschluß eines abgabepflichtigen Geschäfts

zwischen zwei Kontrahenten , welche nicht nach Artikel 28 des
Handelsgesetzbuchs zur Führung von Handelsbüchern verpflichtetsind , eine beiderseits unterschriebene VertcagSurkuude ausgestelltworden , so bleiben die 88 9. 10, 11 , 11 » . , 11b . außer Anwendung .Die Kontrahenten sind verpflichtet , die Vertragsurkunde binnen14 Tagen nach dem Geschäftsabschluß der Steuerbehörde zurAbstempelung vorzulegen ; diese Verpflichtung erstreckt sich bei
Geschäften , für welche die Abgabe nur im halben Betrage zu er¬heben ist (8 6 Absatz 2) , nicht auf den nicht im Jnlande wohn¬haften Kontrahenten .

8 11 ä . Bei Geschäften , für welche eine rechtzeitige Berechnungder Steuer nicht möglich ist , bleibt die Besteuerung unter den
vom Bundesrath festzusctzenden Maßgaben so lange ausgesetzt ,bis die Berechnung möglich wird . Der Bundesrath bestimmt
ferner , unter welchen Umständen außerhalb dieses Falles , insbe¬sondere bei im Auslande abgeschloffenen Geschäften , eine andere
Frist zur Ausstellung der Schlußnoten eintreten kann .

8 11 s . Nach der näheren Bestimmung deS Bundesraths dürfen
Stempelzeichen zur Entrichtung der in der Tarifnummer 4 an¬
geordneten Abgabe auf Kredit verabfolgt werden .

8 11 k. Geschäfte » welche nach Tarisnummer 4 abgabpflichtig
sind, oder auf welche die Vorschrift unter „Befreiungen * zu dieser
Tarifnummer Anwendung findet , sowie Schriftstücke über solche
Geschäfte sind in den einzelnen Bundesstaaten keinen Stempel -
abgabeo (Taxen , Sporteln u . s. w.) unterworfen . Werden diese
Schriftstücke indessen gerichtlich oder notariell ausgenommen oder
beglaubigt , so unterliegen sie , neben der in Tarifnummer 4
für das Geschäft vorgeschriebenen Abgabe , den in den LandeS -
gesetzen für gerichtliche oder notarielle Aufnahmen und Be¬
glaubigungen etwa vorgeschriebenen Stempels (Taxen , Spor¬
teln u . s - w .) .

8 11s - Wer den Vorschriften im § 10 Absatz 1 und 2 , 8 11
Absatz 1 und 2 und 8 11 o. zuwiderhandelt . hat eine Geldstrafe
verwirkt , welche dem fünfzigfachen Betrag der hinterzogenen Ab¬
gabe gleichkommt , mindestens aber 20 M . beträgt . Kann der
Betrag der hinterzogenen Abgabe nicht festgestellt werden , so tritt
statt der vorstehend bestimmten Strafe eine Geldstrafe von 20
bis 5000 M . ein.

8 11 b . Wer , nachdem er auf Grund des 8 118 - bestraft wor¬den , von neuem de» dortselbst bezeichneten Vorschriften zuwider¬handelt , hat neben der im 8 11s . vorgesehenen Strafe eine Geld¬
strafe von 150 bis 5000 M . verwirkt . Diese Rückfallsstrafe tritt
ein ohne Rücksicht darauf , ob die frühere Bestrafung in demselbenoder in einem andern Bundesstaate erfolgt ist. Sie ist verwirkt ,auch wenn die frühere Strafe nur theilweise entrichtet oder ganzoder theilweise erlassen ist. Dieselbe ist ausgeschlossen , wenn seit
der Entrichtung oder dem Erlaß der letzten Straft bis zur Be¬
gehung der neuen Zuwiderhandlung fünf Jahre verflossen sind .

Z 11 i . Wer gegen die Vorschriften im 810 Absatz 3 und 811b .verstößt , ist mit Geldstrafe von 3 M . bis 5000 M . zu bestrafen .
8 21. Der Bundesrath erläßt die Anordnungen wegen der An¬

fertigung und deS Betriebs der nach Maßgabe dieses Gesetzes
zu verwendenden Stempelmarken und gestempelten Formulare ,sowie die Vorschriften über die Form der Schlußnoten und über
die Art der Verwendung der Marken . Er stellt die Bedingungen
fest, unter welchen für verdorbene Marken und Formulare , sowie
für Stempel auftverdorbenen Wertpapieren Erstattung zulässig ist .

8 22 ». In Beziehung auf die Verpflichtung zur Entrichtung
der in diesem Gesetze festgestellten Abgaben ist der Rechtsweg zu¬
lässig . Die Klage ist bei Verlust deS KlagerechtS binnen sechs
Monaten nach erfolgter Beitreibung oder mir Vorbehalt geleisteter
Zahlung zu erheben . Für die Berechnung dieser Frist sind die Be¬
stimmungen der Civil -Prozeßordnung maßgebend . Zuständig sind
ohne Rücksicht auf den Werth des Streitgegenstandes die Land¬
gerichte . Soweit bei denselben Kammern für Handelssachen be¬
stehen, gehört der Rechtsstreit vor diese . Die Revision , sowie die
Beschwerde gegen Enscheidungen der Oberlandesgerichte geht an
daS Reichsgericht .

8 23. Absatz 2. Dieselbe Straft tritt ein, wenn in den Fällender 88 3, 11 s - und 1« auS den Umständen sich ergibt , daß eine
Steuerhinterziehung nicht hat verübt werden können oder nicht
beabsichtigt worden ist.

8 23 ». Die auf Grund dieses Gesetzes zu verhängenden
Strafen sind bei Genossenschaften und Aktiengesellschaften gegendie Vorstandsmitglieder , bei Commanditgeftllschaften gegen die
Persönlich hastenden Gesellschafter , bei offenen Handelsgesell¬
schaften gegen die Gesellschafter nur im einmaligen Betrage ,jedoch unter Haftbarkeit jedes einzelaea als Gesammlschnider , fetz-
zusetzen. Ebenso ist in anderen Fällen zu vcrfahrm , in denen
bei einem Geschäfte mehrere Personen als Vertreter desselben
Kontrahenten oder als gemeinschaftliche Kontrahenten betheiligt
sind . Ans die Verhängung der im 8 11 k . vorgeschriebenen Rück»
fallSstrafe finden diese Bestimmungen keine Anwendung .

8 27 - Die in den einzelnen Bundesstaaten mit der Beauf¬
sichtigung deS SlempelwesenS beauftragten Behörden und Be¬
amten haben die ihnen obliegenden Verpflichtungen mit den gleichenBefugnissen , wie sie ihnen hinsichtiich der nach den Land -sgefetzenzu entrichtenden Stempelabgaben zustehen . auch hinsichtlich derin diesem Gesetze bestimmten Abgaben wahrzsnehmen . Die
Landesregierungen bestimmen höhere Beamte , welche nach nähererVorschrift des BundeSrathS die Schriftstücke der öffentlichen undder von Aktiengesellschaften oder Commanditgeftllschaften auf

Aktien betriebenen Bank - , Kredit - oder Versicherungsanstalten ,sowie der zur Erleichterung der Liquidation von Zeitgeschäftenbestimmten Anstalten (Liquidationsbureaux u. s. w.) periodischbezüglich der Abgabenentrichtung zu prüfen haben . Den revi -direnden Beamten sind alle bezüglichen Schriftstücke und erforder¬lichenfalls auch die Geschäftsbücher zur Einsicht vorzulegcn . Vonanderen als deu im Absatz 2 bezeichneten Personen kann die
Steuerdirektivbehörde die Einreichung der auf bestimmt zu be¬zeichnende abgabepflichtige Geschäfte bezüglichen Schriftstücke ver¬langen .

§ 28 » . Der Bundesrath ordnet an . in welche» Fällen bei
administrativen Straffestsetzungen Sachverständige zu hören sind :solche sind , wo Handelsvorstände bestehen, von diesen zu bezeichnen.Die Handelsvorstände können unter Berücksichtigung der beson¬deren Verhältnisse und Gewohnheiten ihres Bezirks , zum Zweckeder Durchführung des Gesetzes und Sicherung der Entrichtungder Abgaben reglementarische Anordnungen erlassen; letztere be¬dürfen der Zustimmung der Landesregierungen .

8 30 . Absatz 1 . Die Kassen deS Reichs sind von der Ent¬richtung der durch dieses Gesetz unter Tarifnummer 1, 2, 3 au -
geordneten Abgaben befreit .

Artikel II .
Dieses Gesetz tritt mit dem 1. Oktober 1885 in Kraft . Der

Reichskanzler wird ermächtigt , den unter Berücksichtigung derobigen Aenderungeu sich ergebenden Text deS Gesetzes vom 1 .Juli 1881 mit einer fortlaufenden Nummernfolge der Paragraphendurch daS Reichs - Gesetzblatt bekannt zu machen.Urkundlich u . s . w. Berlin , den 8 . Mai 1885.
Tarifnummer 4.

Kauf - und sonstige Anschaffungsgeschäfte über 1) aus¬ländische Banknoten , ausländisches Papiergeld , ausländischeGeldsorten : 2) Werthpapiere der unter 1 , 2 und 3 dieses Tarifsbezeichneten Art Vis vom Tausend .
ö . Kauf - und sonstige Anschaffungsgeschäfte , welche unter Zu¬grundelegung von Usancen einer Börse geschloffen werden(Loco -, Zeit -, Fix - , Termin -, Prämien - u . s. w. Geschäfte ), überMengen von Waareu , die börsenmäßig gehandelt werden , Vi » vomTausend vom Werth des Gegenstandes des Geschäfts , und zwarin Abstufungen von je vollen 2000 Mk . , bei Geschäften im Werthevon 10,000 M . und mehr in Abstufungen von je vollen 10,000 M -Bei Geschäften unter 2000 M . wird die Steuer von einem Werthvon 2000 M berechnet. Der Werth des Gegenstandes wirdnach dem vereinbarten Kauf - oder Lieserungspreis , sonst durchden mittler » Börsen - oder Marktpreis am Tage deS Abschlussesbestimmt . Die zu den Werthpapieren gehörigen ZinS - und

Dividendeocoupons bleiben bei Berechnung der Abgabe außerBetracht . Ausländische Werthe sind nach den Vorschriften wegenErhebung des Wechjelstempels umzurechnen .
Als börseomäßig gehandelt gelten diejenigen Waarrn , für welchean der Börse , deren Usancen für daS Geschäft maßgebendsind , Terminpreise notirt werden .
Anmerkung : Kauf - und sonstige AnschaffungSgeschäfteüber im Jnlande von einem der Kontrahenten erzeugte oder her¬gestellte Mengen von Sachen oder Maaren sind steuerfrei .

Befreiungen .
Die vorbekimmte Abgabe wird nicht erhoben : 1) falls derWerth des Gegenstandes des Geschäfts nicht mehr als 600 M .beträgt , 2 ) für sogenannte Contantgeschäfte über die unter X 1bezeichneten Gegenstände , sowie über ungemünztes Gold oderSilber . Als Contantgeschäfte gelten solche Geschäfte , welchevertragsmäßig durch Lieferung des Gegenstandes seitens deS Ver¬pflichteten an dem Tage des Geschäftsabschlusses zu ersüllen sind -

Landwirthschaftliche Besprechungen und Bersammlungen .
Meßkirch . Donnerstag den 14 . d. M . , Nachm . 2Vs Uhr .im Gasthaus zum Kreuz Generalversammlung des landw . Kon¬sumvereins . Eröffnung und Erläuterung deS Geschäftsberichts ;Entlastung des Vorstandes ; Wahl von einem Drittel der Ver -

waltungsräthe ; Festsetzung der Vergütung deS Kassiers ; Vor¬bringen von Anträgen und Wünschen der Mitglieder .
Kenzingen . Sonntag den 17 . d . M . . Nachm . 3 Uhr . inder Brauerei Zoberst zu Weisweil Besprechung über Rindvieh¬zucht und Rindviehprämiirung , bei welcher Hr . Landw . - LehrerRömer von Kreiburg den einleitenden Bortrag halten wird .Wolf ach . Sonntag den 17 . d . M - , Nachm . 3 Uhr , Be¬

sprechung über Samenprüfung im Gasthaus zum Kreuz in Has¬lach . eiugeleitet durch Hrn . vr . Beinling von Karlsruhe .
Oberkirch . Sonntag den 17. d . M ., Nachm . 3 Uhr . Be¬

sprechung im „Pflug * zu Löcherberg, eingeleitet durch einen Vor¬
trag des Hrn . Landw .-JnspektorS Junghanns von ASPichhof .

Boxberg . Sonntag den 17 . d . M . . Nachm . Vr3 Uhr . inder Brauerei Kaufmann zu Schwabhausen Bezirksversammlung .Abhör der 1884r Vereinsrechnung ; Besprechung über die Frage :WaS steht dem landw . Wohlstand hinderlich entgegen ? EineUmschau im eigenen HauShalt .

Verschiedenes ,
— Frankfurt a . M . , 9. Mai . (Heute kamen dieersten Kirscheo ) , Aprikosen und Erdbeeren zu Markt . DasStück Kirschen kostete 1 Pf . , das Hundert Erdbeeren 10 M . ,Aprikosen das Stück 60 Pf .

"O / ß "kZ '
s <2 Wie schön, wie kokett sind die gegenwärtigen^ Toiletten ; die Corsas « ist kürzer als imvorigen Jahre und die berühmte „etü -wie - Lszents ^ deräs Vertu » 8« -urs hat Wunder gethau . Nicht eine elegante Dame ,nicht eine Ausländerin verläßt ? »rls '

, Me mehrere Corftts mitsich zu nehmen , worunter zwei öder drei „ Lew tms - Lernte *
Satin oder Tüll und ebensoviel „ ÜMets LE ä 'Lntriebe * derenSchnitt und vorzüglicher Sitz unnachahmbar find . Sobald mansich an die Corftts der äs Vertue soenrs , 12 , rus Luder ,gewöhnt hat , kann man keine anderen mehr tragen ; die Schmieg¬samkeit und Anrnuth sind nicht ihre einzigen Privilegien : nament¬lich der Gesundheit wird damit die beste Rechnung getragen ,denn mit diesen Corftts empfindet man ein ideales Wohlbehagenund weder die Hygiene noch die Eleganz können fernerhin mehrEinspruch erheben . — Saronne äs Spare .



Handel und Berkehr .
Handelsberichte .

Darmstadt , 12 . Mai . (Die heutige Generalver¬
sammlung der Bank für Handel und Industrie )
ertheilte einstimmig Decharge für die Geschäftsführung pro 1884 .
Die ausscheidendeu Mitglieder des AufsichtsratheSwurden wieder¬
gewählt.

Köln . 12. Mai . Weizen ioov hiesiger 18 .60 fremder
19 .— , per Mai 18.20 , per Juli 18.40 . Roggen hi,De
16.50 , per Mai 16 . — . per Juli 15.20 . Rüböl wir
Faß 26 .80 . der Mai 26 70 . Hafer looo hiesiger 15 50

Breme » . 12. Mai . Petroleum-Markt . (Schlußbericht.) Stan¬
dard white loco 7 .05 , per Juni 7 .05 , per Jnli 7 . 15, per August
7 .25 , per August-Dez . 7.45 . Fest. Amerika » . Schweineschmalz
Wilcox nicht verzollt 36V« .

Pa , iS . 12 . Mai. Rüböl per Mai 65 .50 , per Juni 66 . —,
per Juli -August 66 .70 , P -r Sept .-Dez . 68 .50 Behauptet . — Spi¬
ritus per Mai 44 .50 , per Sept . - Dez . 46 . 70 . Still . - Zucker
weißer . diSp . Nr . S. per Mai 44.30 , per Okt .-Jan . 46 .80.
Behauptet . — Mehl . 9 Mk. , per Mai 48 . — , per Juni 49 .— , per
Juli - Aug. 51 .— , 12 Mk. per Sept . - Dez. 53.50. Still . —
Weizen per Mai 23 .70 , per Juni 24 .10, per Juli - Aug. 24 .80 . per
Sept . - Dez. 25 .50. Still . — Roggen per Mai 17 .20 , per

Juni 17.40, Per Juli -Aug . 17 .60 , Per Sept . -Dez . 18 .—. Still
— Talg, disponibel 73. — . — Wetter : schön.

Antwerpen , 12. Mai. Petroleum -Markt . (Schlußbericht.)
Rasfinut. Type weiß , disp . 17°/, . Still .

New - Aork , 11. Mai.
Nork 7°/„ dto .

'
weizen 1 .04V« . Mais (old mixed) 57V, , Havauna -Xucker 4 .67V,
Kaffee . Rio good fair 7.90, Schmalz (Wilcox ) 7.35 , Speck 6V»

'
,Getreidefracht nach Liverpool 2V« .

Baumwoll - Zufuhr 2000 B . , Ausfuhr «ach Großbritavuiev
4000 B .. dto . nach dem Eontment 2000 B.

Verantwortlicher Redakteur : Karl Trost in Karlsruhe.

Frankfurter Kurse vom 12 . Mai 1885 . 20 ! voller -
rubel n S Ruck, so Pfg., 1 Mark Banks

4 Rmk . 25 Pfg
- 1 Rmk. 50 Pf ,

Staats Papiere.
Bade» SV, Obligat, fl —

. 4 . fl. 101 '/«

. 4 . M . 101-/«
Bayer» 4 Obligat. M . 103V,
Deutsch !. 4 ReichSanl.M . 104 V«,
Preußen 4V, V, Eons. M . 104

. 4«/° Lousols M . 104Vi ,
Wtbg . 4V- Obl. V-78/79M . 105Vr

. 4 Obl . v. 75/80 M . Ei -
Oesterreich 4 Goldrente fl. 88" /, ,

. 4V, Silberr. fl . 67V,
» 4V, Papierr. fl. 67V,
. 5Papierr.v . 1881 80"/«

Ungar» 4 Goldrente fl. 80°/, ,
Italien 5 Reute Fr . 94Vi«
5°/, Rumänische Rente 93V,
Rumänien 6 Oblig. M . 103 '/«
Rußland 5 Obl. v. 1862 ^ 92»/i«

. 5Obl . v . 1877M . —
, SH . Orientanl. PR . 69
. 4 Tons. v. 1880 R . 80Vl ,

Serbien 5 Goldrente 83 ' °/»,

Schwed. 4 in Mk.
Spa » . 4 AuSländ. Rente
Schw . 4V, Bern v . 1877 F.

. 4°/° Bern 1880 F.
Egypten 4 Unif. Obligat.

Bank -Aktien.
4VzDeutscheR.-Bank M.
4 Badische Bank Thlr.
5 BaSlerBankverein Fr .
4 Darmflädter Bank fl.
4 DiSc.-Kommaud. Thlr.
5 Frankf .ÄankveremTblr.
5 Öest. Kreditanstalt fl.
4 Rhein. KreditbankThlr.
SD . Effekt -u .Wechsel-Bk.

40°/« einbezahlt Thlr.
Eisenbahn -Aktien

4 Heidelberg-SpeyerThlr.
4Heff.Ludw .-Bahn Thlr.
4 Meckl.Friedr .-Fran»M.
4V, Pfälz. Maxbahn fl.
4iPfälz . Nordbahn fl.
ElisabethPr .-Akt. fl.

iooV,
58 ^
101°/,

65°/«
143V«
117V,
146V-
143V.
194V-

76V«
112V-
122V,

105
133V-

100
193V,

117
136
142

Elis.II . Em .Linz -B . Sbr .fl.
4 Gotthardbahn Fr . 108V««
5 Böhm . West-Bahn fl. 241
5 Gal. Kart-Ludw . -B . fl. —
5 Oest .Ua »z.°St .-Bahnst .
6 Oest . Süd -Lomb ard fl.
6 Oest. NötMM '" fl.
5 , , I-it . v . fl.
5 Rudolf fl.

Eisenbahn- Prioritäten
4 Elisabeth fleuerfrei fl. 98" /«,
5 Mähr. Grenz -Baho fl. 71
S Oest- Nordwest- Gold -

Obl. M - 104V«
5 Oest. Nordw . lät. fl. 84V«
5 Oefl . Nordw . l-it. 8 . fl. 83V«,
4 Vorarlberger fl. 73°/«
3 Raab -Oedenb-Ebeuf. Gold

steuerfrei M . 67V«,
4 Rudolf (Salzkgut ) i. Gold

steuerfrei 96V,
6 Buffalo N.- Y . L Phil.

Cous. BondS 36 ' ,

6SoutheraPacistc ofCal .M . 94
5 Gotthard lV Ser . Fr . 105V,
4 . . 99
4 Schweiz. Eentral 100V,
5 Süd - Lomb . Prior, fl. 103°/,
3 Süd -Lomb . Prior. Fr . 61 °/,
DOeH. StaatSb . -Prior.fl. 105V-
3 dto . 1—VIII 8 . Fr . 79°,is
3 Lrvdr.Iät . 0, V1 » . v 2Fr. 63
S ToScan . Eentral Fr . 99V«
5Westsic.Eisb.1880stfr.Fr . 101V,

Pfandbriefe .
4 Rh . Vnp .-Bk.-Pfdbr. -
5 Preuß .Eent .-Bod .-Ered .

Verl, ä 110 M . —
4 dto . ä 100 M . 100°

«,
4V,Oest.B .-Erd.-Anst. fl. 101" /«,
5 Ruff . Bod .-Ered . S .R . 92
4°/« Süd -Bod .-Tr .-Pfdb . 101V«

Berzinsltche Loose.
3V- Eöln -Mind.Thlr. 100 126
4 Bayrische , 100 130V,
4 Badische . 100 ISO

4Meiu .PrPfdd .Thlr. 100
3 Oldenburger Thlr. 40
4Oesterr . v. 1854fl. 250
!5 . v . 1860 . 500
4Raab-GrazerThlr. 100

114V,
123

111»/.«
117V,
93V«

UnverzinSlicheLoosepr.Stück .
Badische fl . 35 - Loose — .—
Braunschw.Thlr.20-Loose 94 .70
Oest. fl . lOO-Loose v . 1864 298,25
Oeflerr . Kreditloose ff.100
Von 1858 299 .25

Uugar.StaatSloosefl.100 217 .60 ,
Lusbacherfl . 7-Loose 28,9013°/
SugSburgerfl . 7-Loose 27 . —
FreiburgerFr. lS -Loose 23,10
MailänderFr. lO-Loose
Meiniugerfl . 7° Loose 24 .40
Schwed. Thlr-IO-Loose — . —

Wechsel «nd Sorten .
Paris kurz Fr . 100 80.80
Wien kurz fl . 100 164 -
Smflerdam kurz fl . 100 169 40
London kurz 1 Pf . St . 20 .45!

Dollars in Gold 4.17—21
20 Fr .-St . 16 .14—18
SovreignS 20.34—39
Obligationen nnd Industrie -

Aktien.
4 KarlsruherObl. V.1879 —
>4 Mannheimer Obl. —
4 Freiburg » —
!4 « onstanzer » —
EttliagerSvinnererio .ZS . 142 '/«Karlsruh.Maschinenf.dto . 140
Bad . Zuckers., ohne Zs . 90V«'

Deutsch .Phön .20V»Ez . 175V»
4 Rh. Hypoth.-Bank50 °/«

be » . , Tbl.
— 15 WesteregelnAlkali

115 ' /,
130

105
Hyp . Obl. d . Dortmund .
Union

5 Hyp . Aal . der Oest. Alpin
Montgs 88 'V

Reichsbank DiScout 4V«
Franks . Bank. DiScont 4V«
Tendenz : —.

P .390 . Nr . 69 . Gemeinde Stetten , Amtsgerichtsbezirks Engen .
Oefferrtliche Aufforderung

zur Erneuerung der Einträge von Vorzugs- und Unter¬
pfandsrechten.

Diejenigen Personen , zu deren Gunsten Einträge von Vorzugs - und Unter¬
pfandsrechten länger als 30 Jahre in den Grund - oder Unterpfandsbüchern der

Gemeinde Stetten » Amtsgerichtsbezirks Engen ,
eingeschrieben sind , werden hiermit auf Grund des Gesetzes vom 5 . Juni 1860,
die Bereinigung der Unterpfandsbücher betreffend (Reg .Bl . S . 213) , und des
Gesetzes vom 28 . Januar 1874 , die Mahnungen bei diesen Bereinigungen betr.
(Ges.- u. V . - Blatt S . 43) , aufgefordert, die Erneuerung derselben bei dem
unterfertigten Gewähr - oder Pfandgerichte unter Beobachtung der im 8 20 der
Bollzuasverordnung vom 31 . Januar 1874 (Gef.- u. S . 44) vorgefchrie -
bcnen Formen »achzusuchen, falls sie noch Ansprüche auf das Fortbestehen dieser
Einträge zu haben glauben , und zwar bei Vermeidung des RechtsnachtheilS,
daß die innerhalb sechs Monate « «ach dieser Mahnnng nicht erneuerten
Einträge werden gestrichen werden.

Dabei wird bekannt gemacht , daß ein Verzeichniß der in dm Büchern
genannter Gemeinde seit mehr als dreißig Jahren eingeschriebenen Einträge in
dem Gcmeindehause zur Einsicht offen liegt.

Stetten, den 9 . Mai 1885 .
DaS Gewähr - und Pfandgericht . Der Bereimgungskommiffär:

_ Hon old , Rathschreiber._
Bürgerliche Rechtspflege .

Orffentliche Zustellungen .
O .347 . 2 . Nr . 4586. Karlsruhe .

Der Graveur; Emanuel Gumprich
zu Karlsruhe, vertreten durch Rechts¬
anwalt Fuchs daselbst , klagt gegen den
Oekonomen Max MooS in Aspichhof
bei OtterSweier » zur Zeit an unbekann¬
ten Orten abwesend , aus Darlehen
vom 15. Oktober 1877 mit 200 Mark
und vom 20. Januar 1878 mit 500 Mk.
worin ein Rückstand aus früherem Dar¬
lehen von 120 Mk . mit 50 Mk . einbe¬
griffen war — über welche DarlehevS -
schuldigkeiten Wechsel ausgestellt wur¬
den , fällig aus 15 . Januar 1879 und
bezw. 20. April 1878 — wegen einge-
tretener Verjährung des wechselmäßi¬
gen Anspruchs nunmehr mit derWech¬
selbereicherungsklagennd mit dem An¬
träge ans

Berurtheiluug des Beklagten zur
Zahlung von 700 Mk . nebfl 5 °/«
Zins für die letzten 5 Jahre vor
Zustellung der Klage und vor¬
läufige Vollstreckbarerklärung des
Urtheils gegen zu leistende Si¬
cherheit

und ladet den Beklagten zur mündlichen
Verhandlung des Rechtsstreits vor die
Kammer für Handelssachen des Großh .
Landgerichts zu Karlsruhe auf

Mittwoch den 1. Juli 1885 .
Vormittags 9 Uhr ,

mit der Aufforderung , einen bei dem
gedachten Gerichte zugelassenen Anwalt
zu bestellen .

Zum Zwecke der öffentlichmZostellung
wird dieser Auszu» der Klage bekannt
gemacht .

Karlsruhe , dm 4. Mai 1885 .
Amann ,

Gerichtsschreiber
des Großh . bad . Landgerichts.

P .356 .2 . Nr . 4019 . Buchen . Der
allgemeine Schullehrer - Wittwen- und
WaismfoudS in Ettlingen klagt gegen
den Gastwirth Michael Schwab von
Reisenbach auf Zahlung von 295 Mk.
Zinsen aus einem Darlehen von 5900
Mark zu 5°/, vom SO. Januar 1883/64 ,
mit dem Anträge , dm Beklagten zur
Zahlung dieses Betrage- zu verurthei-
len, daS Urtheil für vorläufig vollstreck¬
bar zu erkläre », und ladet den an un¬
bekannten Orten abwesenden Beklagten
z»r mündlichenBerhattdlnngdeSRechtS -
Mritst ylwi LaS Gr»ßh«MmtSg« icht »u
Buche» «uf

DieMgg . don 2L Aynl 1885 ,
BorunttagS ' vUor .

Zmn Zwecke dev vffvntli - mZustellung
wird dieser Auszug der Klage bekannt
gemacht .

Buchen, dm 7. Mai 1885 .
Der GerichtSfchreiber

d«S Großh. bad. AmtSgrrichtS :
Oppenheimer .

« nfgrbot.
P .392 .1 . Nr. 2964. Emmeudioge «.

Vom Gr . Amtsgericht Emmendiugeu
wurde heute folgendes Aufgebot erlassen :

Es besitzen Bürgermeister Joh . Georg
Hohbieler in Nimburg auf der Ge¬
markungNimburg folgende Grundstücke :
1 . Lagerb. Nr , 3213 : 11 Ar 87 Meter
Wiesen im Lehle, neben Rudolpb Frei ,
Geometer, und Aufstößer; 2 . Lagerb.
Nr . 3170: 14 Ar 39 Meter Wiesen da¬
selbst , neben Jakob Kümwerlin und
Magdalena Baumann ; — Maria Ka¬
tharina Seemann , geborne Hohbieler:
1. Lagerb. Nr . 3359 : 14 Ar 12 Meter
Acker auf der Moosbreite , neb . Georg
Jakob Schneider und Georg Bühlers;
2. Lagerb. Nr . 2412 : 18 Ar 54 Meter
Wiesen auf dem Brühel , neb . Johann
Georg Reifsteck und Abraham Weil ;
3 . Lagerb. Nr . 3168 : 12 Br 53 Meter
Wiesen im Lehle, neben Ludw . Siegrist
und Jakob Kümmerlin , — worüber
ihnen ein grundbuchsmäßiger Erwerbs¬
titel nicht zur Seite steht. Dieselben
baden das Aufgebotsverfahrenbeantragt .
Es werden deßhalb alle Diejenigen,
welche an den bezeichnet?» Grundstücken
in den Grund - u . Unterpfandsbüchern
zu Nimburg nicht eingetragene und auch
sonst nicht bekannte dingliche oder aus
einem Stammguts- oder Familienguts -
Verbande herrührende Rechte zu haben
glauben, aufgefordert, solche spätestens
m dem vor Gr . Amtsgericht Emmen¬
dingen Freitag den 3 , Juli d . I .,
Vormittags 9 Uhr , stattfindenden
Termine anzumelde» , widrigenfalls die
nicht angemeldeteo Ansprüche für er¬
lösche» erklärt werden . Emmendingen,
9 . Mai 1885 . Der GerichtSfchreiber
des Gr . Amtsgerichts : Jäger .

Entmündigungen .
P .284 . Nr. 6538 . Stockach. Der

ledige , 50 Jahre alte Viktor Bold von
Stahringen wurde durch Beschluß vom
Heutigen wegen Geistesschwäche verbei¬
ständet und verordnet , daß derselbe
ohne Beiwirkung eines Beistandes für
die Zukunft weder Vergleiche schließen,
Anlehen anfuehmen . angreifliche Kapi¬
talien erheben , dafür Empfangsscheine
geben und Güter veräußern oder ver¬
pfänden, noch hierüber rechten soll.

Stockach . den 4. Mai 1885.
Großh . bad . Amtsgericht.

Seitz .
P .296 . Nr . 3118 : Schönau . Durch

Beschluß vom Heutigen . Nr. 3118,
wurde Maria Ursula, getz. Schubuell ,
Witwe deS Johavu Ulrich Hölzl « von
Aftersteg , entmündigt. o-

Schönau , den 3 . Mai 1885 .
GrWh. bad . AmVgmcht .

vr . Sachs .
P .323. Nr . 6268 . Baden . Stefan

Keller , Gärtner von Baden » wurde
durch diesseit. Beschluß vom 20 . Avril
1885 , Nr . 5529 , Wege » bleibender Ge -
« üthSschwäche für entmündigt erklärt
und Simon Keller , Landwirth in Neu¬
weier , als Bormund für denselben
bestellt .

Baden , den 5. Mai 1885.
Großh . bad . Amtsgericht.

F. Müller .
Kraetz.

eu.
P .295 . 1 . Nr . 6035 . üeb erlin gen.

Friedrich Sautter von Tepfenharl
hat gebeten , ihn in Besitz und Gewähr
der Verlaffenschaft seiner s- Ehefrau ,
Margaretha, geborne Vöhringer , einzu¬
weisen . Diesem Gesuche wird entspro¬
chen . falls binnen4 Wochen diesseits
keine Einsprache erhoben wird.

Ueberlingen, den 1 . Mai 1885 .
Großh . bad . Amtsgericht.

Der Gerichtsschreiber: Fromherz .
O .352 . Civ .Nr . 18,742. Karls¬

ruhe . Die Witwe des Expeditions-
gehilfen Edmund Müller » Emma ,
geb - Metzger dahier , wurde durch Be¬
schluß Großh . Amtsgerichts hier vom
Heutigen in Besitz und Gewähr des
ehemännlichen Nachlasses eingesetzt.

Karlsruhe, den 7 . Mai 1885 .
GerichtsschreibereiGr . Amtsgerichts .

W . Frank .
P -279 . Nr . 6420 . Lahr . Großh .

Amtsgericht hat verfügt : Nachdem auf
die diesseitige Aufforderung vom 27 .
Februar 1885 , Nr 2397 , Einsprachen
nicht erhoben wurden , wird Kolumban
Jäckle Witwe, Marie Anna , geborne
Walter von Oberschopfheim, in Besitz
und Gewähr des Nachlasses ihres. ge¬
nannten Ehemanns hiermit eingewiesen .

Lahr , den 2 . Mai 1885 .
Der GerichtsschreiberGr . Amtsgerichts :

Eggler .
Erbvorladungen.

O .278 . Rastatt . Die Kinder deS
in Amerika verstorbenen Josef Riester
von Stollhofen und der in Amerika
verstorbenen Magdaleva Riester von
Stollhofen , gewesenen Ehefrau deS Jos.
Mai . deren Namen , Stand und Wohn¬
ort aber nicht bekannt ist , sind zur Erb¬
schaft ihrer unterm 22 . April ds . Js .
verstorbenen Tante , der Zimmermann
Ambros Weiser Witwe , Scholastika,
geb. Riester von Stollhofen , kraft Te¬
staments der Erblasserin als Vermächt-
nißnehmer berufen .

Dieselben oder deren Rechtsnachfolger
werden hiermit aufgefordert» ihre Erb¬
ansprüche

binnen drei Monaten a äato
um so gewisser anher geltend zu ma¬
chen , als die ihnen zugedachten Stück-
vermächtniffe lediglich Denen würden zu-
getheilt werden » welchen sie zukämen ,
wenn sie — die Vorgeladenen — zur
Zeit des Erbanfalles nicht mehr am
Leben gewesen wären.

Rastatt, den 23 . April 1885 .
Großh . bad . Notar

Faul .
O . 304 . Karlsruhe . Heinrich

Breiniug , Kaufmaun von Karlsruhe ,
und Max Breining , Bäcker aus
Lahr, Beide angeblich in Amerika , sind
an dem Nachlaß der am 26 - April l. I .
dahier verstorbenen Brückeumeister Lo¬
renz Ansert Witwe, Margaretha, geb.
Zimmerman» von hier , kraft Gesetzes
und Testaments miterbberechtigt.

Da deren Aufenthaltsort gänzlich un¬
bekannt ist , so werden dieselbe» zur Ber -
mögensaufnahme «nd zugleich zu den
ErbtheilungSverhandlungen mit Frist

von drei Monaten
mit dem Bedeuten anher vorgeladen,
daß im Falle ihres Ausbleibens die
Erbschaft Denen werde zugetheilt wer¬
den, welchen sie zukäme, wenn die Bor¬
geladenen zur Zeit deS ErbanfallS nicht
mehr am Leben gewesen wären.

Karlsruhe, den 4. Mai 1885 .
Großh . Notar

Ott .
Zwasgsverüeigermlgtll

O .348 . Haslach .
Vollstreckung mLiegen-

:n Folge richterlicher
_ _ Verfügung werdenden

Felix Spielmann ' schen Eheleuten
von Bollenbach am

Dienflag dem 19 . Mai d . I .,
Vormittags 9 Uhr,

in dem RathhauS zu Bollenbach

sämmtliche Liegenschaften öffentlich ver¬
steigert , wobei der cndgiltige Zuschlag
erfolgt, wenn auch der Schätzungspreis
nicht geboten wird. Tox.

9 Ar 3 Meter Hofraithe mit *6.
darauf stehenden Gebäuden,
als : Wohnhaus , Scheuer ,
Stallungen. Speichergebäude
mit Schweinställen. Back - u .
Waschhaus — im Dorfe Bol¬
lenbach gelegen — . . . . 2900

um Wohnhaus? gehörige
Güelände : 2 Ar HauSgarten,
7 Nr 2 Meter Acker , 43 Ar
74 Meter Wiese , 12 Ar 87
Mir . Grasrain u . 8 Ar 6 M .
Heckenrain beim Haus . . 3700
und folgende vom Hause un¬
trennbare Bürgerwoldungen :

42 Ar 55 Mtr . im Einetwald
zur Hälfte, tax . . . 100 *6

53 Ar 49 M . im Ober -
fenschenberg , tax. . 300 *6

29 Ar 66 M . im Schippe» 150 *6
24 Ar im Eigenwald . 100 *6
45 Ar Tannenwald im

Gewann Tannenwald ,
Schnellinger Gemar¬
kung , tax. . . . . 300 *6
zus. 9M

ö . Sonstige Liegenschaften in ver¬
schiedenen Gewannen der Ge¬
markung Bollenbach, als :
34 Ar 96 Meter Acker im

Mühlesgrün . 1100
1 Hektar 52 Meter Wiesen in

den Winden . 3300
52 Ar 23 Meter Wiese » in

der Plüsch . 1450
37 Ar 61 Meter Acker im

Vorderberg . 1750
25 Ar 19 Meter Wiesen im

Rebwäldele . 550
13 Ar Acker im Hinterfeld . 800
10 Ar 49 Meter Acker in der

vordern Allmend . . . . 450
15 Ar 31 Meter Wiesen un¬

term Dorfbach . . . . 650
24 Ar 58 M . Weinberg am

Jungenderg . 650
1 Hektar 54 Ar 15 M . Wald

am Birkenstein . . . . 1050
70 Ar 06 Meter Acker am

Bollenberg . 1400
11 Ar 52 Meter Reben am

Vollenberg . 325
25 Ar 16 Meter Acker und

Wiesen in der Schutzhalden 850
1 Hektar 16 Ar 94 M . Wald

im Altersbach . 950
74 Ar 34 Meter Acker , Wiese

und Reutfeld allda . . . 1200
10 Ar 36 Meter Wiesen auf

der Ruhmatt . 350
68 Ar 94 M . Wiesen u. Reut¬

feld im Unterfenschenberg . 500
65 Ar 18 Meter Acker und

Grasrain im Rebgarten . 2000
Haslach , den 23 . April 1885 .

Großh . Gerichtsnotar
Wolfs .

O .354 . Geilingen .
Steigerungs -Ankündi¬

gung.
In Folge richter¬
licher Verfügung

. werden in dem
Konkurse gegen Müller Martin Geh -
riuger von Neudingen die nachver -
zeichneten Liegenschaften am

Mittwoch dem 27 . Mai 1885 ,
Nachmittags V-3 Uhr .

im Rathhanse zu Neudingen, AmtDonau -
eschingen , öffentlich versteigert , wobei
der Zuschlag erfolgt , wenn der Schä-
- ungSpreis auch nicht geboten wird.

I . Güter- Nr . 58. HauS- Nr . 40.
Ein zweistöckiges Wohn- und Mühl¬

gebäude an der Donau, enthaltend :
Drei Mahlgänge mit französischen

Steinen , einen Mahlgang mit deut¬
schen Steinen.

einen großen MehlsortirmigScylinder,
sog . Beutler,

eine Griesputzmaschine, sog. Saug -
stäubr, eme Kernenputzerei , bestehend in :

Capare , Tarar , Trieur, Staubchlin-
der , Netzapparat und den erforderlichen
Transporten, einem Gerbgang und einer
Hanfreibe ; sämmtliches nach neuester
Konstruktion für Handels - und Kun -
denmühle eingerichtet .

Die Mühle liegt in sehr fruchtreicher
Gegend und ist zum Betriebe derselben
stets genügend Wasser vorhanden.

Ferner : eine unweit vom Hause
stehende Scheuer . zweistöckig , mit 2
Ställen und einem Wagenschopf.

2 . Güter- Nr . 58 . 3 Ar 84 Meter
Garten beim Haus.

3 . Güter-Nr . 917 . 86 Ar 94 Meter
Wiese im Herrengarten .

Z . 1 bis 3 geschätzt zu 55,000 *6
4 . Güter- Nr . 835 . 32 Ar 40 Meter

Wiesen in Theil , geschätzt zu 450 *6
5 . Güter - Nr . 889 . 23 Ar 80 Meter

Wiesen in Ober- Eggen ,
geschätzt zu 200 *6

Der Beschrieb der Mühleeinrichtung
und die VersteigerungSbedingungen
können in der Zwischenzeit bei dem
Unterzeichneten eingcsehen , letztere auch
in Abschrift bezogen werden .

Geisingen. den 9 . Mai 1885 .
Der ÄollstreckuugSbeamte :

Großh . Notar
Meyer .

*
Strafrechtspflege .

Ladung .
O .328 . 2 . Nr . 4765 . Ken ringen .

Der 30 Jahre alte Bierbrauer Hein¬
rich Geiß von Mosbach , KreiS Die¬
burg , zuletzt wohnhaft in Riegel-, wird
beschuldigt , daß er als Wehrmann der
Landwehr ohne Erlanbmß ausgewan¬
dert sei . Uebertretung gegen 8 360 °
St . G .B . Derselbe wird auf Anord¬
nung deS Großh . Amtsgerichts Hier¬
selbst auf Mittwoch den 24 . Juni
1885 , Vorm . 8 Uhr , zur Hauptver¬
handlung vor das Großh . Schöffenge¬
richt Kenzingen geladen. Bei unent-
schuldigtem Ausbleiben wird derselbe auf
Grund der nach 8 472 Strafprozeßord¬
nung von dem Kal. Bezirkskommando
Freiburg ausgestellten Erklärung ver -
urtheilt werden . Kenzingen, den 1 .
Mai 1885 . Der Gerichlsschrerber Gr.
Amtsgerichts : Nuß .
« erm. Bekanntmachungen .

P .374 . Dinglingen .
Bekanntmachung.

Zur Fortführung deS VermeffungS-
werkes und deS Lagerbuches der Ge¬
markung Dinglingen ist Tagfahrt auf

Mittwoch den S« . Mai d. I . .
Bormittags 8 Uhr ,

in das RathhauS zu Dinglingen anbe¬
raumt .

Die Grundeigenthümer werden hier¬
von mit dem Anfügeu in Kenntniß ge¬
setzt , daß daL Verzeichniß der seit der
letzten am 19 . Mai v . I . stattgehabte«
Fortführung eingetretenen , dem Ge¬
meinderath bekannt gewordenenVerän¬
derungen im Grundeigenthum während
acht Tagen von heute ab zur Einsicht
der Betheiligten auf dem Rathhause
anfliegt ; etwaige Einwendungen gegen
die in dem Verzeichniß vorgemerkte »
Veränderungen in dem Gcundeigenthum
und deren Beurkundung im Lagerbuch
sind dem Fortführungsbeamten in der
Tagfahrt vorzutrage».

Die Grundeigenthümer werde» gleich-
eitig aufgefordert , die seit der letzte »

Fortführung in ihrem Gruudeigeuthuw
eiugetretenen, aus dem Grundbuch nicht
ersichtlichen Veränderungen dem Fort¬
führungsbeamten in der bezeichnten
Tagfahrt anznmelde» . Ueber sie in der
Form der Grundstücke eingetretenen
Veränderungen sind die vorgeschriebe-
neu Handriffe und Meßurkunden vor
der Tagfahrt bei dem Gemeinderath
oder in der Tagfahrt bei dem Fortfüh -
rnngSbeawten abzugeben , widrigenfalls
dieselben auf Kosten der Betheiligtea
vooAmtSwegeubeschafft « erdeo müßten.

Dinglingen , den 11. Mai 1885 .
Der Gemeinderath.

Boßler , Bürgermflr .
Druck « nd Verlag der Brann ' schen Hofbnchdrnckerei .
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